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Von fundamentaler B edeutung ist insb esondere
die B e stimmung (Art. 5 3 in der ge änderten Fas-
sung) , dass auch innerhalb der Liegenschaften, die
den verbündeten Streitkräften zur ausschließli-
chen Nutzung üb erlassen sind , das deutsche Recht
gilt (siehe »Freitag« vom 1 3 . Septemb er 2 0 02 ) .

Diplo m-Pädagoge Jürgen Rose ist Oberstleu tnan t
der Bundeswehr und einer der Sprecher des A r-
beitskreises Darmstädter Signal, einer Verein i-
gung kritischer Bundeswehrsolda ten. Er vertritt
in diesem Beitrag n ur seine persö nlichen A uffas-
sungen.

Eberhard Kunz

Zur Reichweite von Art. 4 Abs. 3 GG
Rechtliche Überlegungen zur Streitfrage zwischen Zumach und Rose

1 . Wie weit reicht der Geltungsbereich von
Art. 4 Abs . 3 GG?

Zunächst muss vorau sge schickt werden, dass Arti-
kel 4 Ab s . 3 Grundge setz (GG) sich vom Wortlaut
her auf alle Menschen bezieht, nicht nur auf deut-
sche . E s handelt sich aber um ein Grundrecht, das
auch nur dem deutschen Staat entgegengehalten
werden kann . D as ergibt sich ganz zwanglo s da-
raus , dass das deutsche Grundgesetz auch nur Ab-
wehrrechte gegen Eingriffe de s deutschen Staate s
zur Verfügung stellen kann . Folgt nun darau s, dass
sich ein Au sländer, möglicherweise dazu no ch ein
Angehöriger einer hier stationierten au sländi-
schen Truppe , im Zusammenhang mit dem Asyl-
recht auf das Grundrecht der Kriegsdienstverwei-
gerung berufen kann? Zur B e antwortung dieser
Frage sind zunächst ein p aar grundsätzliche Aus-
führungen zum Asylrecht notwendig.

D em Ge setzgeb er gefiel es , die Regelungen zum
Asylrecht, die er kurz und bündig im ursprüngli-
chen Art. 1 6 Ab s . 2 S atz 2 GG in einem S atz fasste , im
Laufe der Jahre immer mehr einzuschränken . Ir-
gendwann b emerkte die Regierung der Bunde sre-
publik Deutschland , dass das ständige Leugnen der
Tatsachen zu nichts führt, dass man sich längst zu
einem Einwanderungsland entwickelte hatte . D as
Asylverfahrensge setz (AsylVerfG) taugte no ch nie
dazu , Einwanderungsströme zu steuern . D e shalb
wurden immer wieder und schließlich auch durch
die Einführung des Art. 1 6a GG im Jahre 1 9 9 3 wei-
tere Restriktionen eingeführt, was b eispielsweise
die B e stimmung so genannter verfolgungssicherer
Länder angeht. Sogar die Rechtsschutzmöglichkei-
ten wurden wieder verkürzt, nachdem sie zuvor
schon mehrfach gegenüber dem »normalen« Ver-
waltungsrecht eingeschränkt worden waren . D as
Asylrecht war also schon immer in der politischen
Diskussion, Erweiterungen gab es sehr selten und
nur dann, wenn sie aufgrund b eispielsweise euro-
p äischer Vorgaben nicht zu umgehen waren .

Eine allgemeine D efinition der politischen Ver-
folgung, die Art 1 6 Ab s . 1 GG meint, gibt es eigent-
lich nicht. Sie wurde weder in der Rechtsprechung

noch in der Lehre üb ereinstimmend beurteilt. Je-
denfalls b edeutet Verfolgung eine Rechtsgutb eein-
trächtigung von asylrechtlich erheblicher Intensi-
tät, durch die der Flüchtling in eine ausweglo se La-
ge geraten ist. Grundsätzlich stellt j eder Eingriff in
Leib , Leb en o der persönliche Freiheit eine Asyl b e-
gründende M aßnahme dar. Streitig ist hierb ei, ob
Inhaftierungen oder b eispielsweise auch Körper-
verletzungen in ihrer B edeutung dadurch relati-
viert werden dürfen, dass die im Herkunftsstaat gel-
tenden Maßstäb e herangezogen werden . Auch
nicht-staatliche Verfolgung kann mittlerweile zum
Aufenthaltsrecht führen .

D ab ei hat das neue Gesetz j etzt sichere Her-
kunftsstaaten eingeführt ( § 2 9 a AsylVfG) , das sind
derzeit allerdings lediglich die Mitgliedsstaaten
der Europ äischen Union sowie Ghana und Senegal .
Immerhin, so re alistisch sind wir : Die USA gehören
nicht dazu !

Generell hatte das Bunde sverfassungsgericht
(BverfG) b ereits am 02 . 0 9 . 1 9 9 1 (2 BvR 9 39/89)
festgelegt, dass die Wehrpflicht und die damit im
Zusammenhang stehenden S anktionen wegen
Kriegsdienstverweigerung keine politische Verfol-
gung für sich allein genommen darstellen können,
selb st wenn sie von totalitären Staaten ausgehen .
Eine abweichende B eurteilung kommt j edo ch
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(Red .) Die Aussagen von Andreas Zumach in sei-
ner Laudatio auf den US-D e serteur Agustín
Aguayo (siehe Seite 8 in diesem Heft) hab en Jür-
gen Ro se zu Widerspruch veranlasst (siehe vor-
hergehende Seite) . B ei dem Streit handelt es sich
um juristische Frage stellungen, we shalb wir den
Rechtsanwalt Eb erhard Kunz um einen B eitrag
gebeten hab en .

Er b e schäftigt sich mit der Frage , welche
Reichweite das Grundrecht auf Kriegsdienstver-
weigerung nach Artikel 4 Ab satz 3 de s Grundge-
setzes hat und welche Rechte die USA im Umgang
mit »ihren« Kriegsdienstverweigerern in
D eutschland haben .
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dann in B etracht, wenn der Einzelfall die s erfor-
dert. D as kann b eispielsweise dann der Fall sein,
wenn die b esonderen Verhältnisse im Heimatland
die Kriegsdienstverweigerung mit S anktionen b e-
legen, denen eine politische Verfolgungstendenz
inne wohnt. D as BVerfG b ezog sich hier auf eine
Entscheidung de s Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) vom 3 1 . 0 3 . 1 9 8 1 (9 C 6/8 0) .

D as BVerwG hatte die Frage zu untersuchen, ob
dem Wehrdienst an sich auch eine Verfolgungsten-
denz zukommen kann . D as ist etwa dann der Fall,
wenn durch den Wehrdienst zugleich eine politi-
sche Disziplinierung und Einschüchterung von po-
litischen Gegnern in den eigenen Reihen, eine Um-
erziehung von Andersdenkenden o der eine
Zwangsassimilation von Minderheiten b ezweckt
ist. Anhaltspunkte dafür sind b eispielsweise die b e-
sondere Ausformung der Wehrpflicht, die prakti-
sche Handhabung aber auch die Funktion im allge-
meinen politischen System . B erücksichtigen muss
man auch den eventuellen totalitären Charakter ei-
ner Organisation o der einer Staatsform, die Radika-
lität der Ziele , das M aß angeforderter und durchge-
setzter Unterwerfung . D er politisch diskriminie-
rende Charakter von Wehrdienstregelungen kann
sich auch daran zeigen, dass Verweigerer oder D e-
serteure als Verräter an der gemeinsamen S ache an-
ge sehen und deswegen üb ermäßig hart b estraft, zu
b esonders gefährlichen Einsätzen kommandiert
o der allgemein ge ächtet werden .

D araus folgt allerdings auch, dass b eispielsweise
eine B e strafung im Heimatstaat, wie sie nach dem
hie sigen Wehrstrafge setz für Fahnenflüchtige
eb enfalls vorge sehen ist, normalerweise nicht zum
Asylrecht führt.

D as bedeutet :
Generell darf j eder Staat den Wehrdienst von

seinen Staatsbürgern fordern .
D as Recht auf Kriegsdienstverweigerung ist

grundsätzlich kein Schutzrecht, das im Rahmen des
Asylrechte s zum Aufenthalt verhilft.

Ausländische Kriegsdienstverweigerer erhalten
in D eutschland nur dann asylrechtlichen Schutz,
wenn sie im Heimatland gemessen an deutschen
Maßstäb en üb ermäßig hart b e straft oder auch
sonst asylrelevant schlecht b ehandelt werden .

»Illegale« Kriegsdienstverweigerer werden also
vom deutschen Asylrecht b ehandelt wie ganz nor-
male Straftäter.

2 . Wie darf ein Stationierungsstaat auslän-
discher Truppen in Deutschland mit »sei-
nen« Kriegsdienstverweigerern verfahren?

Grundsätzlich haben nach Art. VII de s Nato-Trup-
penstatutes die Militärbehörden de s Entsendestaa-
tes das Recht, innerhalb des Aufnahmestaates die
ge samte Straf- und Disziplinargerichtsb arkeit au s-
zuüb en, die ihnen durch ihr eigenes Recht übertra-
gen ist. Verstoßen au sländische Soldaten gegen
deutsches Recht, werden sie von deutschen Ge-
richten b e straft. Gemäß Art. VII Ab s . 3 a des Trup-
penstatuts haben die au sländischen Militärbehör-
den das Vorrecht auf Au sübung der Gerichtsb ar-
keit üb er ein Mitglied der Truppe wegen strafb arer
Handlungen, die nur gegen das Vermögen o der die
Sicherheit de s Entsendestaates gerichtet sind , so-
wie bei strafb aren Handlungen, die sich aus einer
Handlung o der Unterlassung in Ausübung de s
Dienstes ergeb en .

D as heißt für unseren Fall : Ein US-D e serteur un-
terliegt grundsätzlich der Strafb arkeit der US-Ge-
richtsb arkeit auch in D eutschland . Gemäß Art. 2 2
de s Zusatzabkommens hat der Entsende staat auch
das Gewahrsamsrecht für seinen Soldaten, kann
ihn also in eigenen Einrichtungen inhaftieren .
D eutschland hat da keinen eigenen Einfluss .

Art. 1 8 a des Zusatzabkommens zum Truppensta-
tut legt allerdings fe st, d ass der Entsende staat die
deutschen B ehörden unterrichtet, wenn ein Straf-
verfahren mit möglicher To de sfolge für den D elin-
quenten eingeleitet wird . Und durchgeführt wer-
den Strafverfolgungsmaßnahmen in D eutschland
dann auch nicht, schon gar nicht die Vollstreckung.
D as b edeutet : der Fahnenflüchtige wird zumindest
nicht in D eutschland umgebracht.

Allerdings dürfte D eutschland auch einen Au s-
länder wohl nicht ausliefern, wenn ihm im Heimat-
land die To de sstrafe droht und ihn die »Heimatlän-
der« no ch nicht ergriffen hab en . Jedo ch ist
D eutschland auch dann nicht für den B etroffenen
ein »sichere s Pflaster« . D enn seine »eigenen« Mili-
tärpolizisten könnten ihn fe stnehmen . Und dann
kommt er do ch in die Mühlen der für ihn heimatli-
chen (Militär-)Justiz .

Eberhard Kunz ist Rech tsanwalt und Mitglied im
Vorstand der Zen tralstelle KDV.

D
es

er
te

ur
e


